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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Görlitz über die 
öffentliche Auslegung der Entwürfe der Haushaltssatzungen 2017 
und 2018 

 
Aufgrund von § 76 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 
2016 (SächsGVBl. S. 652) geändert worden ist, werden die Entwürfe der Haushaltssatzungen 2017 und 2018 in der 
Zeit vom  
 

18.05.2017 bis 30.05.2017 

öffentlich ausgelegt. 

 

Die Auslegung erfolgt jeweils 
 
Montag, Mittwoch, Donnerstag   9.00 bis 12.00 Uhr 
 13.00 bis 16.00 Uhr 

Dienstag   9.00 bis 12.00 Uhr 
 13.00 bis 18.00 Uhr 

Freitag   9.00 bis 12.00 Uhr 

im Rathaus, Untermarkt 6-8, I. Stock, Zimmer 124, Amt für Stadtfinanzen. 

Einwohner und Abgabepflichtige können bis zum Ablauf des 7. Arbeitstages nach dem letzten Tag der Auslegung 
Einwendungen gegen den Entwurf erheben. 
 

Einwände sind somit bis einschließlich zum 09.06.2017 an die Auslegungsstelle oder zur Niederschrift einzureichen. 
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